Zeitrahmen und Teilnahmepflicht in Ganztagsschulen, Ganztagsangeboten 
und Pädagogischer Übermittagbetreuung

	
	Schulformen
	Pflichtteilnahme
	Freiwillige Teilnahme
	Ferienangebote

	Offene Ganztagsschule im Primarbereich (OGS)
	GS, FÖ
	i.d.R. an fünf Tagen bis mindestens 15 Uhr
	grundsätzlich freiwillig, bei Anmeldung aber verpflichtend für ein Jahr im Rahmen der Zeiten   
	nach Bedarf, auch schulübergreifend 

	Schule von acht bis eins / Dreizehn Plus
	GS, FÖ


	keine Verpflichtung
	freiwillig 
	nach Bedarf, auch schulübergreifend 

	Gebundene Ganztagsschulen in der Sek. I
	HS, RS, GY, GE, FÖ
	Mindestzeitrahmen: 
an 3 Tagen 

an 7 Zeitstunden  
	Angebote der Schule über den Mindestzeit-rahmen erforderlich, Teilnahme freiwillig
	keine Regelung 

	Erweiterter Ganztag 
	HS, FÖ
	verpflichtend an 5 Tagen, i.d.R. bis 16 Uhr, an 1 Tag bis 14.45 Uhr 
	keine Regelung 
	nach Bedarf 

	Pädagogische Übermittagbetreuung /Ganztagsangebote
	HS, RS, GY, GE, FÖ
	Angebot der Schule an Tagen mit Nachmittagsunterricht
verpflichtend
	bei Übermittag-betreuung Ausnahmen möglich; Ganztags-angebote freiwillig  
	nach Bedarf


